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1 Einführung 
 

„In der Heimerziehung wurden Kinder und Jugendliche nicht, wie der 

gesetzliche Auftrag von Beginn an lautete, in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung gefördert und unterstützt, sondern nachhaltig 

an der Erreichung eines gelingenden Lebens be- und gehindert.“1 Das 

Zitat von Manfred Kappler (deutscher Sozialpädagoge, Kinder- und 

Jugendtherapeut sowie emeritierter Professor an der TU Berlin2) 

verdeutlicht, wie lebensbeeinflussend die Umstände in den Heimen 

beziehungsweise Jugendwerkhöfen waren. 

Die Jugendwerkhöfe stellten in der DDR eine spezielle Form der 

Heimerziehung dar. Gegen Ende der DDR gab es 38 Jugendwerkhöfe mit 

3031 Heimplätzen.3 In diesen sollte die Persönlichkeit der Kinder und 

Jugendlichen, die sich „falsch entwickelt hatte“, umgeformt werden.4 Die 

Jugendwerkhöfe waren demnach Stätten der Umerziehung.5 

Erschreckend waren die menschenunwürdigen Lebensbedingungen der 

Kinder und Jugendlichen.6 Durch eine hohe Überbelegung, unzumutbare 

Lebens- und Wohnverhältnisse, mangelhafte medizinische Versorgung, 

wenig bis keine schulische Förderung und die mangelhafte Qualifikation 

der Erzieher7, stellte die Einweisung einen deutlichen Bruch in der 

Lebensentwicklung der Kinder und Jugendlichen dar. 

Die Aufarbeitung der DDR Geschichte ist ein Prozess der bis heute 

andauert. Dieser beinhaltet unter anderem die Rehabilitierung von 

zugefügtem Unrecht, durch den Staat. Ein Teil des Unrechts soll das 

Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) ausgleichen. Betroffene 

können auf Antrag rehabilitiert werden. 

 

                                                             
1
Kappler, 2011, S.3 

2
Technische Universität Berlin, (o.J.) 

3
vgl. Laudien; Sachse, 2012, S.179 

4
Jörns, 2006, S.39 

5
vgl. Zimmermann, 2004, S.257 

6
vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.11 

7
vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.31 
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Es stellt sich die Frage, ob das StrRehaG bei jedem Opfer, dem Unrecht 

geschehen ist, voll greift? Daraus lässt dich folgende These ableiten: 

Der Staat gesteht sich nicht in vollem Umfang die Schuld an den 

Folgen der Erziehungsmethoden ein! 

Diese These stellt nachfolgend den Fokus meiner Arbeit dar, demnach ist 

es nicht zielführend die Geschichte, Strukturen und Veränderung im 

System der Jugendwerkhöfe zu erläutern. Ich möchte untersuchen, ob der 

Staat in Folge der Einführung des Strafrechtlichen 

Rehabilitierungsgesetzes, das Ausmaß der Folgen ausreichend 

rehabilitiert. 

Für die weiteren Ausführungen sind folgende Fragen von Bedeutung: 

 Welche Erziehungsmethoden verursachen Folgen, die 

rehabilitiert werden sollten? 

 Welche Folgen ergeben sich für die Betroffenen? 

 Welche Hindernisse gibt es bei der Antragstellung? 

 Inwieweit ergeben sich aus der praktischen Umsetzung des 

Gesetzes Nachteile für die Antragsteller? 

 Wie sind die Erfolgsaussichten einer Rehabilitierung zu 

bewerten? 

 Welche Möglichkeiten haben Betroffene, außerhalb des 

Rehabilitierungsgesetzes eine Wiedergutmachung zu 

erfahren? 

 Inwiefern ist der Staat gewillt, das damalige Unrecht in der 

Gegenwart auszugleichen? 

 Ergeben sich Verbesserungsvorschläge aus der Umsetzung 

des Gesetzes? 
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Zum Thema Entschädigungsleistungen der Jugendwerkhofinsassen 

existiert nur wenig Literatur. Diese Tatsache und mein Interesse an der 

DDR Geschichte beeinflussten meine Themenwahl. Meine Arbeit soll als 

Zusammenfassung der Voraussetzungen und Möglichkeiten von 

Entschädigungsleistungen dienen. 

Zur Erarbeitung meines Themas habe ich mich für folgende 

Vorgehensweise entschieden, eingangs gebe ich eine Einführung zum 

Thema Jugendwerkhöfe. Anschließend werde ich auf die verschiedenen 

Einweisungsgründe und die „Gehirnwäsche als Erziehungsmethode“ 

eingehen. Die Erziehungsmethoden sind ausschlaggebend für die 

entstandenen Folgen der Betroffenen. Um meine aufgestellte These des 

Schuldeingeständnisses des Staates beweisen zu können, werde ich mein 

Hauptaugenmerk auf die Rehabilitierung der Betroffenen legen. Meine 

Arbeit umfasst die rechtliche Grundlage, das Verfahren der Antragstellung, 

die Erfolgsaussichten für die Antragsteller, die Problematik der praktischen 

Umsetzung und zusätzliche Möglichkeiten, wie Betroffene rehabilitiert 

werden können. Den Abschluss meiner Arbeit bildet die Schlussfolgerung 

auf die Hauptthese sowie eine Zusammenfassung mit möglichen 

Verbesserungsvorschlägen. Das Buch „Die Rehabilitierung ehemaliger 

Heimkinder der DDR nach dem Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz“ 

von Anne-Luise Riedel-Krekeler dient als Grundlage für meine, auf 

Literatur gestützte, Arbeit.  
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2 Einordnung der Jugendwerkhöfe in das 

Erziehungssystem der DDR 
 

Gerechtfertigt wurde die Arbeit der Jugendwerkhöfe mithilfe des 

Familiengesetzbuches von 1965 und der Jugendhilfe (Verordnung von 

1966). „Die Heimerziehung in der DDR war zentralistisch organisiert…“8, 

das „Machtmonopol“ des Staates zeigte sich in vielen Bereichen des 

Heimalltages.9 Das wichtigste angestrebte Ziel in der DDR war es, die 

„sozialitische Persönlichkeit“ zu entwickeln. Soziale Probleme wurden als 

Störung im Bezug auf die Zielsetzung empfunden. Der Weg zu einer 

„sozialistischen Persönlichkeit“ wurde mithilfe der (Um)Erziehung 

bestritten.10  

Das System unterscheidet in Heime für „normal erziehbare“ und „schwer 

erziehbare“ Kinder und Jugendliche.11 „Als schwererziehbar galten 

Jugendliche, die sich pädagogischen Bemühungen mit Nachdruck 

entzogen.“12 In der DDR gab es Normalheime, Durchgangsheime und 

Spezialheime. Die Jugendwerkhöfe wurden den Spezialheimen 

zugeordnet und waren den „Schwererziehbaren“ vorbehalten.13 

Die Jugendwerkhöfe/ Umerziehungsfabriken kategorisierten sich in Typ I 

und Typ II. Das folgende Kapitel wird sich mit der Differenzierung der 

unterschiedlichen Typen beschäftigen. 

 

 

 

 

                                                             
8
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.10 

9
vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.11 

10
vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.55 

11
vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.10 

12
Jörns, 2006, S.39 

13
vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.24-26 
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2.1 Jugendwerkhöfe als Umerziehungsfabriken 

 

Die meisten sozial auffälligen, straffälligen und schwererziehbaren 

Jugendlichen wurden in einen Jugendwerkhof eingewiesen.14 Die 

„Eingewiesenen“ sollten zu einer „sozialistischen Persönlichkeit“ 

umerzogen werden.15 Man unterscheidet zwischen Typ I und Typ II. 

Kinder und Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren wurden in den 

Jugendwerkhof Typ I eingewiesen. Die Einweisung in den Typ I galt als 

pädagogische Erziehungsmaßnahme. Die durchschnittliche Dauer des 

Aufenthaltes betrug drei bis neun Monate. Dieser Typ existierte lediglich 

bis Ende der 70er- Jahre.16 

Der Typ II war hingegen für längerfristige Erziehungsmaßnahmen 

vorgesehen17 und existierte bis zum Ende der DDR. Für 

Disziplinarstrafen18 der Jugendwerkhofinsassen im Alter von 14-20 Jahren 

war der geschlossene Jugendwerkhof Torgau vorgesehen.19 Dieser stellt 

einen weiteren Typus der Jugendwerkhöfe dar. 

Aus welchen Gründen Kinder und Jugendliche in einen Jugendwerkhof 

eingewiesen wurden, erläutert das folgende Kapitel. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.46 
15

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.11 
16

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.47 
17

Der Aufenthalt beinhaltete auch die Berufsausbildung. 
18

Bei vorsätzlichen und wiederholten Verletzungen der Heimordnung. 
19

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.47 
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2.2 Einweisungsgründe 

 

Die Wege ins Heim waren in der DDR sehr vielfältig und konnten sehr 

unterschiedliche Ursachen haben.20 Bei der Entscheidung, ob eine 

Einweisung in einen Jugendwerkhof erfolgte, spielten die Rechte und der 

Wille des Jugendlichen/ der Eltern kaum eine Rolle. Das wird durch 

folgendes Zitat untermauert: „Die Eltern hatten den Heimaufenthalt ihres 

Kindes zu dulden.“21 

In der Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR wird hierzu ein Katalog 

von Heimeinweisungsgründen genannt. Dieser beinhaltet die Einweisung 

wegen allgemeiner Disziplinschwierigkeiten22, Diebstahl und 

Sachbeschädigung, sexuelle Delikte, Körperverletzungen sowie 

Passvergehen und Staatsverleumdung.23 Die Einweisung konnte auch 

aufgrund des Fehlverhaltens der Eltern erfolgen, Beispiele hierfür sind 

Missbrauch, Vernachlässigung und „ehrloser/ unsittlicher 

Lebenswandel“.24 Eine Einweisung war ebenfalls möglich durch 

sogenannte „freiwillige Erziehungsverträge“.25 Durch die Einweisung in 

einen Jugendwerkhof, sollten die Jugendlichen einer rechtzeitigen 

Korrektur bei Anzeichen von Fehlverhalten unterzogen werden.  

Wie die Umerziehung erfolgte und durch welche Methoden sie umgesetzt 

wurde, wird im nächsten Kapitel verdeutlicht. 

                                                             
20

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.41 
21 Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.19 
22

Hierzu zählen ebenfalls Schul- und Arbeitsbummelei 
23

vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.21 
24

Riedel-Krekeler, 2014, S.40 
25

Wurden zwischen Eltern und Jugendhilfe geschlossen, damit wollten die Eltern ihren 
Kindern einen Aufenthalt im Jugendgefängnis ersparen. Dieser Vertrag konnte jedoch 
nicht widerrufen werden. (vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 
2012, S.20-22) 
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3 Methoden der „Gehirnwäsche“ 

3.1 Zielsetzung 

 

Das System der Jugendhilfe ist heutzutage geprägt von Förderung und 

Verbesserung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Dies wird 

eindeutig aus dem achten Sozialgesetzbuch deutlich. Entgegen dem 

jetzigen Standpunkt wurde das Ziel der Jugendhilfe in der DDR anders 

definiert und umgesetzt. Das oberste Ziel der pädagogischen Sichtweise 

in der DDR war mit Abstand die Umerziehung zu einer „sozialistischen 

Persönlichkeit“ mit vollkommener Angepasstheit an das Kollektiv 

beziehungsweise an die Gesellschaft.26  

„Der neue Mensch bzw. die sozialistische Persönlichkeit zeichnete sich 

besonders dadurch aus, dass er oder sie über vielseitiges Wissen und 

Können verfügte, arbeitsam war, ein ausgeprägtes sozialistisches 

Bewusstsein besaß, sich stets diszipliniert und nach sozialistischen 

Maßstäben moralisch verhielt, kulturell und sportlich interessiert und aktiv 

war und insgesamt eine positive, optimistische Lebensauffassung 

vertrat.“27 Dieses Zitat dient im Verlauf meiner Arbeit als Begriffsdefinition. 

Die Kinder und Jugendlichen sollten vollwertige Mitglieder der 

sozialistischen Gesellschaft werden. Daraus ist abzuleiten, dass die DDR 

alle diejenigen, die „anders“ waren, versuchte umzuerziehen. Demzufolge 

war dies der Versuch alle Subkulturen mit abweichendem Verhalten zu 

„vernichten“.  

Die Umerziehung funktionierte nur in dem die Persönlichkeitsstruktur so 

verändert wurde, dass die Jugendlichen im Einklang mit gesellschaftlichen 

Werten leben28 und diese als ihre annehmen.  

 

 
                                                             
26

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.56 
27

Bildungsserver Berlin- Brandenburg, o.J., S.1 
28

Die sozialistischen Wertevorstellungen wurden vom Staat definiert. 
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Der Alltag in den Jugendwerkhöfen war von Einschüchterung, Kontrolle 

und Strafen in Form von Gewalt und Arrest geprägt,29 um das Ziel der 

Umerziehung möglichst schnell und effektiv durchzusetzen. Die Erziehung 

war somit ein Mittel zur Unterordnung im Kollektiv. Um das Ziel umsetzen 

zu können, waren verschiedene Methoden erforderlich. Im folgenden 

Kapitel werden diese ausführlich betrachtet. 

 

3.2 Methodik 

 

Die Umformung einer Persönlichkeit geschah hauptsächlich mit Hilfe der 

politisch- ideologischen Erziehung, Kollektiverziehung, Arbeitserziehung 

und der Erziehung zur bewussten Disziplin.30  

Im Folgenden steht nicht zur Diskussion, ob die sozialistischen 

Erziehungsmethoden richtig oder falsch sind. Es soll vielmehr ein 

Überblick vermitteln werden, welche Methoden der Umerziehung dienlich 

waren. 

Die Kollektiverziehung war das „Herzstück“ der Pädagogik in der DDR und 

vor allem in den Jugendwerkhöfen.31 Die Definition der Kollektiverziehung 

geht zurück auf den Vertreter der Sowjetpädagogik Anton Makarenko. 

„Die Interessen des Kollektivs stehen höher als die der Persönlichkeit.“32 

Dies bezeichnete die angestrebte Lebensform in der DDR. Sie wurde in 

den Jugendwerkhöfen umgesetzt durch die Einteilung in verschiedene 

Gruppen, um die Jugendlichen in das Kollektiv einzugliedern. 

 

 

 

                                                             
29

vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.11 
30

vgl. Jörns, 2006, S.39 
31

vgl. Zimmermann, 2004, S.276 
32

Makarenko, 1952, S.8 
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Als erste Gruppe ist der „Kern“ oder auch „Aktiv“ zu nennen, der zur 

Führung des Kollektivs diente. Als zweite Gruppe gab es die „Reserve“, 

von dieser Gruppe erhoffte man sich, dass sie in naher Zukunft ebenfalls 

Führungseigenschaften entwickeln würden. Als dritte Gruppe bezeichnete 

man den „Rest“ oder auch „Sumpf“. Dieser Gruppe wurde man zugeteilt, 

wenn die Erzieher der Meinung waren, dass die Jugendlichen keine 

Führungskompetenzen besitzen würden.33 

Die Auseinandersetzungen im Kollektiv sollten zur Selbsterziehung 

beitragen, somit wurde die Verantwortung der Erziehung auf das Kollektiv 

übertragen.34 Folglich resultierte daraus ein hohes Maß an Selbstjustiz 

unter den Jugendlichen. Die Machtposition des „Kerns“ wurde durch die 

Duldung der Erzieher noch verstärkt. Die Folgen waren Misshandlungen, 

Peinigung und Gewalt unter den Insassen. Das sogenannte 

„Faustrecht“.35 Die Gruppendynamik war ein machtvoller Punkt in der 

Kollektiverziehung. Das Leben in den Jugendwerkhöfen war zwangsläufig 

nur in der Gruppe möglich. Die Jugendlichen hatten keine Privatsphäre36 

und wenig selbstgestaltete Freizeit.37 Der Alltag war streng 

durchorganisiert und wurde innerhalb des Kollektivs abgearbeitet. 

Wichtigster Aspekt dieser Erziehung war die „bedingungslose 

Unterordnung“ im Kollektiv.38 

Die Arbeitserziehung zählte ebenfalls zu den angewandten Methoden bei 

der Umerziehung. Mittels körperlich schwerer Arbeit sollten 

Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnung und 

Aufopferungsgabe für das Produktionsziel erreicht werden.39  

 

                                                             
33

vgl. Riedel-Krekeler, 2014,S.57-58 
34

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.58 
35

vgl. Zimmermann, 2004, S.345 
36

Auch die Körperhygiene wurde in der Gruppe verrichtet. 
37

vgl. Riedel-Krekeler, 2014,S. 57- 58 
38vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.58 
39

vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.34 
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Die Arbeitserziehung, ist ergänzend zur Kollektiverziehung, dem Prozess 

der Umerziehung hinzugefügt worden. Die übertragene Arbeit war nicht 

altersentsprechend, das bedeutete, die Jugendlichen mussten körperlich 

schwer arbeiten.40 Daraus resultierten folglich Schäden im 

Erwachsenenalter. 

Durch Erziehungsmethoden wie Strafen und Züchtigungen wurden die 

Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit „gebrochen“. Sie sind zum 

bedingungslosen Gehorsam durch die genannten Methoden erzogen 

wurden. Offen bleibt jedoch, ob die Umerziehung zu einer „sozialistischen 

Persönlichkeit“ von der Heimleitung als gelungen angesehen wurde.  

Inwieweit die Jugendlichen Strafen und Züchtigungen auf dem Weg zu 

einer „sozialistischen Persönlichkeit“ über sich ergehen lassen mussten, 

wird im anschließenden Kapitel dargestellt. 

 

3.3 Fürs „anders“ sein bestraft werden 

 

Strafmaßnahmen wurden entgegen des Erziehungskonzeptes sehr 

unterschiedlich gehandhabt. Die Jugendlichen waren zum größten Teil der 

Willkür von den Erziehern ausgesetzt. Der tägliche Drill, die Strafen bei 

Fehlverhalten oder Verweigerung sowie die Schikanen machten das 

Leben unerträglich.41  

Als „Eingangsschock“ bei der Aufnahme in einen Jugendwerkhof 

bezeichnete man das Verdeutlichen der bedingungslosen Abhängigkeit 

vom Erzieher. Die Jugendlichen mussten sich nackt ausziehen, wurden 

mit kaltem Wasser abgespritzt, sie erhielten Kleidung und eine Frisur, 

welche sie als Insassen eines Jugendwerkhofs kennzeichneten.42  

 

                                                             
40

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.59 
41

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.60 
42

vgl. Mützel, 2013, S.109 
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Offizielle Strafen bei Fehlverhalten oder Verstößen gegen das 

„sozialistische Ideal“ waren: Verwarnung vor der Gruppe, Tadel und 

Verweise vor der Vollversammlung.43  

Aus dem Bericht zur Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR seien 

folgende Strafen exemplarisch genannt: Strafduschen mit eiskaltem 

Wasser und Gewaltmärsche über 45 km ließen die Jugendlichen an ihre 

körperlichen und psychischen Grenzen stoßen. Der Arrest gehörte 

ebenfalls zu den Sanktionsmaßnahmen. Hierfür gab es extra hergerichtete 

Zellen, um die Strafe umzusetzen.44 Im Alltag gab es noch weitere harte 

Strafen, die sich gegen alle Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 

richteten, wie Schlafentzug, Essensentzug, Essenszwang und 

Trinkverbot.45  

Körperliche Züchtigung wurde ausdrücklich vom Gesetz verboten, 

eingehalten wurde dieses Verbot nur selten.46 Das bedeutet, körperliche 

Gewalt stellte eine mögliche Strafmaßnahme dar. Die strenge 

Besuchskontrolle beziehungsweise die Besuchsverbote und die 

Postkontrolle/ Zensur der ausgehenden Post47 schwächten das 

Selbstbewusstsein und den familiären Rückhalt. Diese Maßnahmen 

wurden zur „Brechung“ der eigenen Persönlichkeit eingesetzt. 

Bezugnehmende auf die Eingangsfrage nach den Erziehungsmethoden ist 

festzuhalten, dass Arbeitserziehung, Kollektiverziehung und 

Sanktionsmaßnahmen in jedem Fall eine Beeinträchtigung darstellen. Wie 

sich diese Erziehungsmaßnahmen auf die Betroffenen im Detail 

ausgewirkt haben, wird im folgenden Kapitel ergründet. So wird im 

weiteren Verlauf, die Tragweite der Strafmaßnahmen verdeutlicht.  

                                                             
43

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.60 

44
vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.36-37 

45
vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.61 

46
vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.36-37 

47
vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.63-64 
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4 Folgen und Belastungen für Betroffene 
 

Viele der bereits erwähnten Zustände und Erziehungsmethoden hatten 

dramatische Folgen für die Betroffenen. Sie wirken ein Leben lang.48 

Hierbei spielten vor allem die hohe Überbelegung, die unzumutbaren 

Wohn-, Lebens- und Betreuungsbedingungen, ungenügende schulische 

Förderung49 und die unregelmäßige medizinische Betreuung eine große 

Rolle.50  

Die massiven Verstöße gegen Rechtsvorschriften haben in diesem 

Zusammenhang eine große Bedeutung. Die nachfolgenden Beispiele 

haben gegen damals geltendes Recht verstoßen und waren somit 

unvereinbar mit der geltenden Rechtslage der DDR.51  

Durch die unqualifizierte Besetzung der Erzieherstellen ist eine 

Überforderung entstanden. In den Jugendwerkhöfen herrschte ein großer 

Mangel an Personal, zudem hatten viele Erzieher keine pädagogische 

Ausbildung. Die Erzieher waren demnach überfordert in der Arbeit mit 

schwererziehbaren und auffälligen Jugendlichen.52 Daraus lässt sich eine 

pädagogisch unzureichende Erziehungspraxis und die gewaltsamen 

Übergriffe erklären.53 Die Fürsorgepflicht, die der Staat für seine Zöglinge 

hatte,54 wurde dementsprechend nicht erfüllt. 

Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit wurde nicht gewahrt. Die 

Jugendlichen wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet und hatten nicht das 

Recht, ihre Religionsfreiheit selbstbestimmend auszuüben.55  

 

 

                                                             
48

vgl. Kappeler, 2011, S.5 
49

In den Heimschulen fand die Beschulung nur bis zur 8. Klasse statt. 
50

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.64 
51

vgl. Kappeler, 2011, S.5 
52

vgl. Zimmermann, 2003, S.360 
53

vgl. Kappeler, 2011, S.4 
54

vgl. Kappeler, 2011, S.4 
55

vgl. Kappeler, 2011, S.4 
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„Die meisten Betroffenen der DDR- Heimerziehung leiden noch heute 

unter den teils schwerwiegenden gesundheitlichen und sozialen 

Folgen…“56 Diese Folgen sind aufgrund der massiven Verstöße gegen 

geltende Rechte, als Schlussfolgerung zu betrachten. 

„Die vielfachen Erfahrungen von Gewalt und Demütigung und ein Mangel 

an menschlicher Fürsorge und Wärme in einer Lebensphase, in der diese 

unbedingt gebraucht wurde, finden darüber hinaus ihren Niederschlag in 

zum Teil massiven psychischen Störungsbildern.“57 Mitunter typische 

Störungen sind: Ängste/ Phobien, Depressionen, Zwänge oder auch 

psychosomatische Krankheitsbilder.58 Durch die Demütigungen sind 

Entwicklungsstörungen des Selbstbildes und des Selbstbewusstseins bis 

heute weitreichende Folgen für die Betroffenen.59 

Durch die unzureichende Berufsausbildung zum Teilfacharbeiter60, 

welcher in den Jugendwerkhöfen angeboten wurde und der 

Stigmatisierung „als Heimkind“, sind die beruflichen Chancen der 

Betroffenen beschnitten worden. Der Teilfacharbeiter wurde nicht als 

vollwertige Berufsausbildung anerkannt.61 Es ist davon auszugehen, dass 

die beruflichen und hieraus resultierenden materiellen Folgen eine große 

Benachteiligung darstellen. „Heute ist der Großteil der ehemaligen 

Heimkinder arbeitslos, Hartz-IV-Empfänger oder Erwerbsunfähigkeits- 

Rentner.“62 Dieses Zitat verdeutlicht mit Nachdruck, wie weitreichend und 

lebensbeeinflussend die Unterbringung in einem Jugendwerkhof war. 

 

 

                                                             
56

Riedel-Krekeler, 2014, S,69 
57

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.44 
58

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.70 
59

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.70 
60

Der Teilfacharbeiter ist ein angelernter Arbeiter, dem nur zum Teil die Ausbildung 
anerkannt wird. 
61

vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.45 
62 Riedel-Krekeler, 2014, S.71 
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Durch die unqualifizierte Berufsausbildung hervorgerufenen materiellen 

Folgen lassen sich aus der Untersuchung des Thüringer Ministeriums für 

Soziales, Familie und Gesundheit aus dem Jahr 2012 ableiten. Das 

Einkommen von rund 50% der ehemaligen Heimkinder liegt unter 1000 

Euro im Monat.63  

„Mangelnde medizinische Versorgung in den Heimen und das heute 

daraus folgende Vermeidungsverhalten, beispielsweise aus Angst nicht 

zum Arzt zu gehen, führt häufig dazu, dass ehemalige Heimkinder aus der 

DDR auf ihre Gesundheit nicht genügend achten…“64 Zu relativieren ist 

dieses Zitat durch die Untersuchung des Thüringer Ministeriums für 

Soziales, Familie und Gesundheit von 2012. Hier heißt es zur 

gesundheitlichen Lage: „Zufriedenstellende gesundheitliche Lagen nach 

eigenem Bekunden sind quantitativ gesehen etwa gleich verteilt (jeweils 

ca. 35 %, also etwas über 1/3). Nicht gutes bzw. schlechtes 

gesundheitliches Befinden ist hingegen unter den ehemaligen 

Heimkindern etwas verbreiteter (23 % vs. 19 %). Die gefundenen 

Ergebnisse weisen also darauf hin, dass die ehemaligen DDR-Heimkinder 

in der Thüringer Stichprobe ihr gesundheitliches Befinden etwas, aber 

nicht wesentlich schlechter einschätzen als die entsprechenden 

Geburtsjahrgänge der Thüringer Bevölkerung.“65 Dementsprechend kann 

an dieser Stelle keine allgemeingültige Aussage über die gesundheitlichen 

Folgen getroffen werden. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die benannte Erziehungspraxis in 

den Jugendwerkhöfen und die daraus resultierenden Folgen (psychisch, 

materiell, beruflich und körperlich) eine Beeinträchtigung für das „Leben 

nach dem Jugendwerkhof“ darstellt. Diese Feststellung und die oben 

benannten Folgen gelten als Antwort auf die Eingangsfrage, nach den 

Folgen für Betroffene. 
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Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit, 2012, S.83 
64 Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.46 
65

Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit, 2012, S.83 
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Schlussfolgernd stellen sich mir an dieser Stelle drei Fragen: 

 Werden die entstandenen Folgen, insoweit als „Schaden“ für 

Betroffene anerkannt? 

 Ist der entstandene Schaden rehabilitierungswürdig? 

 Die DDR wurde durch die BRD abgelöst und hat alle rechtlichen 

Verpflichtungen übernommen.66 Muss die BRD nun in jedem Fall 

für den entstanden Schaden aufkommen? 

Im nachfolgenden Abschnitt meiner Arbeit werde ich auf die 

Rehabilitierungsmöglichkeiten und Voraussetzungen im Rahmen des 

Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes eingehen. Die oben genannten 

Fragen werden im folgenden Kapitel beantwortet. 

 

 

 

 

 

                                                             
66

Laut Einigungsvertrag von 1990. (Juris, 2013) 
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5 Entschädigungsleistungen und „Wiedergutmachung“ 
 

„Unter Wiedergutmachung versteht man…den Ausgleich der Folgen der 

Tat durch eine freiwillige Leistung des Täters. Sie dient der 

Wiederherstellung des Rechtsfriedens.“67 Dieses Zitat erläutert den Kern 

einer Wiedergutmachung und dient im weiteren Verlauf zur 

Begriffsdefinition. 

Eine Wiedergutmachung wird von den meisten Betroffenen angestrebt. 

Das bedeutet, es soll mit Hilfe der Gesetzgebung ein gesellschaftliches 

Zeichen gesetzt werden, um der weiteren Stigmatisierung der Betroffenen 

entgegenzuwirken. Es ist ein symbolischer Akt für die Opfer, in Form des 

Schuldeingeständnisses der BRD am entstandenen Unrecht und den bis 

heute wirkenden Folgen.68  

 

5.1 Gesetzesgrundlage 

 

Die Rechtsgrundlage der Rehabilitierung bildet das Strafrechtliche 

Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). Durch die Erfüllung der geltenden 

Voraussetzungen können Opfer rehabilitiert werden. 

Opfer von freiheitsentziehenden Maßnahmen, bei denen es sich nicht um 

strafrechtliche Sanktionen handelt, können einen Antrag auf 

Rehabilitierung stellen. In diesem Zusammenhang werden im §2 (1) 

StrRehaG Kinder und Jugendliche, die in einem Heim untergebracht 

waren, ausdrücklich benannt. Das Herzstück der Rehabilitierung nach 

StrRehaG bildet der §1 StrRehaG. Er definiert die Voraussetzungen einer 

Rehabilitierung, die nachfolgend erläutert werden. 
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Graul und Wolf, 2002, S.160 
68

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.85 
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Für eine positive Entscheidung nach diesem Gesetz sind folgende 

Voraussetzungen maßgebend. 

(1) „Der Betroffene muss zwischen dem 8. Mai 1945 und dem 2. 

Oktober 1990 auf dem Gebiet der SBZ/DDR oder Ostberlins in ein 

Heim für Kinder oder Jugendliche eingewiesen wurden sein. 

(2) Die Einweisung darf keine strafrechtliche Sanktion gewesen sein. 

(3) Die Anordnung der Heimerziehung muss mit wesentlichen 

Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung 

unvereinbar sein. Das ist der Fall, wenn die Anordnung 

 politischer Verfolgung (§2 Abs.1 Satz 2 i.V.m. §1 Abs. 1 

StrRehaG) oder 

 sonst sachfremden Zwecken diente (§2 Abs.1 Satz 2 

StrRehaG) oder 

 aus sonstigen Gründen mit wesentlichen Grundsätzen einer 

freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar ist (§2 

Abs.1 Satz 1 i.V.m. §1 Abs.1 StrRehaG).“69 

Es muss eine freiheitsentziehende Maßnahme vorgelegen haben. Durch 

die Gesetzesänderung im Jahr 2010 wurden im §2 StrRehaG ausdrücklich 

die Unterbringung in einem Heim für Kinder und Jugendliche als 

Freiheitsentzug angesehen. Hier liegt ein freiheitsentziehender Charakter 

laut Gesetzgebung vor, weil die Bewegungsfreiheit laufend und erheblich 

eingeschränkt war.70 Bei einer Einweisung in einen Jugendwerkhof gilt 

diese Voraussetzung nach dem StrRehaG ohne gerichtliche Prüfung als 

erfüllt.71  

 

 

 

                                                             
69

Mützel, 2013, S.99 
70

vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.48 
71

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.97-98 
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Der Grundsatz der Anordnung zur Heimerziehung muss ebenfalls erfüllt 

sein, das ist der Fall, wenn die Heimeinweisung durch eine Behörde der 

Jugendhilfe angeordnet wurde. Eine Rehabilitierung, im Sinne der obigen 

Ausführung, kommt nur in Betracht wenn es sich nicht um strafrechtliche 

Sanktionen handelt. Nach der Gesetzesänderung wird unwiderleglich 

vermutet, dass es sich bei allen Heimeinweisungen um nicht 

strafrechtliche Sanktionen handelt.72  

Bei dem Antragsteller muss der Hintergrund einer politischen Verfolgung 

vorliegen. Problematisch ist hierbei zu betrachten, dass die meisten 

Einweisungen stattfanden, um politischen Druck auf die Eltern auszuüben. 

Deshalb muss in diesem Punkt differenziert geprüft werden.73  

Auch der sachfremde Zweck wird als Voraussetzung für eine 

Rehabilitierung genannt. „Eine Maßnahme verfolgt dann sachfremde 

Zwecke, wenn sie nicht dem Zweck dient, dem sie nach dem Gesetz oder 

der Begründung im Einzelfall dienen sollte.“74 Die Heimerziehung in der 

DDR diente erzieherischen Mitteln, sind aber andere in der Begründung 

verfolgte Zwecke genannt, so sind sie sachfremd. In dieser Voraussetzung 

liegt auch das grundlegende Problem für die antragstellende Opfergruppe. 

Bei der Bewertung, ob rehabilitiert wird, sind somit nur die Gründe der 

Einweisungsentscheidung ausschlaggebend. Die Lebensbedingungen 

während der Unterbringung spielen hierbei keine Rolle.75  

 

 

 

                                                             
72

vgl. Mützel, 2013, S.102 
73

 Es ist zu unterscheiden in unmittelbare politische Verfolgung (unter dieser versteht 
man die Einweisung in ein Heim aufgrund der in einem Regelkatalog aufgezählten 
Straftatbestände wie zum Beispiel die Republikflucht) und der mittelbaren politische 
Verfolgung (unter dieser versteht man die Verfolgung der Eltern und die somit 
entstandene Opferrolle der Kinder und Jugendlichen dieser Verfolgung). vgl. Riedel-
Krekeler, 2014, S.106-112 
74

Riedel-Krekeler, 2014, S.112 
75

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.112 
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass ehemalige Heimkinder nur eine 

Wiedergutmachung erfahren, wenn die Unterbringung 

freiheitsentziehenden Charakter hatte oder unter haftähnlichen 

Bedingungen erfolgte. Diese Voraussetzung liegt bei Insassen der 

Jugendwerkhöfe, wie oben ausgeführt, vor. 

Schwerpunkt des StrRehaG ist die Rechtsstaatswidrigkeit. Diese betrifft 

ausschließlich die Einweisungsgründe/ Einweisungsanordnung, die eine 

konkrete Person betreffen. Hier sind Einzelprüfungen vom Gericht 

durchzuführen. Von dieser wird abgesehen bei Insassen des 

Jugendwerkhof Torgaus und des Arbeitslagers Rüdersdorf. Sie genießen 

eine Sonderstellung in der Rechtsprechung.76 

Zusätzlich muss ein großes Missverhältnis zwischen Tat und Rechtsfolge 

vorliegen. Die Prüfung erfolgt durch eine im Verwaltungsrecht übliche 

Verhältnismäßigkeitsprüfung. 77 

Die Rechtsprechung in der DDR steht bei dem StrRehaG nicht auf dem 

Prüfstand, weil der grundsätzliche Fortbestand gerichtlicher und 

behördlicher Entscheidungen der DDR durch den Einigungsvertrag 

beschlossen wurde.78 

Wurde die Entscheidung der Einweisung aufgehoben, also der Antrag 

positiv beschieden, entstehen für den Betroffenen Folgeansprüche. Die 

Gewährung von „sozialen Ausgleichsleistungen“ nach §§16 ff. StrRehaG 

kommen zur Anwendung. Hieraus entsteht ein Entschädigungsanspruch 

der höchstpersönliche Nachteile ausgleichen soll.79 
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vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.49 
77

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.118 
78

§17-§19 des Einigungsvertrages 
79

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.122 
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5.2 Zuständige Stelle und Antragsverfahren 

 

Für die Antragstellung ist jenes Landgericht zuständig, in dessen heutigen 

Bezirk das erstinstanzliche Straf- oder Ermittlungsverfahren durchgeführt 

wurde.80 Der Antrag kann bis zum 31.12.2019 bei jedem deutschen 

Gericht gestellt werden. 

Der Antrag wurde dieser Arbeit (exemplarisch vom Freistaat Sachen) in 

den Anhängen beigefügt. Er ist sehr einfach strukturiert und beinhaltet 

verständliche Fragen in einfacher Sprache. Er umfasst zwei Seiten. Die 

Barriere einer Antragstellung ist demzufolge sehr gering. 

In welcher Form Hindernisse überwunden werden müssen, verdeutlicht 

das nachfolgende Kapitel. 

 

5.3 Hürden für Betroffene 

 

In den folgenden Ausführungen werde ich die Hürden der Antragstellung 

betrachten. Laut dem Merkblatt zur Strafrechtlichen Rehabilitierung des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz ist das 

Verfahren in allen Instanzen frei von Gerichtskosten.81 

Wenn der Antragsteller ganz oder teilweise rehabilitiert wurde, trägt die 

Staatskasse auch die notwendigen Auslagen wie zum Beispiel 

Rechtsanwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Wurde der Antrag abgelehnt 

und der Antragsteller nicht rehabilitiert, kann das Gericht die notwendigen 

Auslagen der Staatskasse auferlegen.82 Demzufolge stellen die Kosten für 

das Verfahren keine Hürden für die Betroffenen dar. 

 

                                                             
80

vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015, S.9 
81

vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015, S.11 
82

vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015, S.11 
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Der Antrag ist wie oben genannt leicht verständlich und sehr kompakt 

gehalten. Er ist im Internet als PDF Datei für jeden zugänglich. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass nach heutigem Stand jedem eine 

Möglichkeit der Internetnutzung zukommt. Falls ein Betroffener Hilfe bei 

der Antragstellung benötigt, kann er sich an dafür extra eingerichtete 

Anlauf- und Beratungsstellen wenden. Diese dienen als „Filter“ und zur 

Recherche, sowie der Begleitung von Betroffenen.83  

Die Gerichte stellen geringe Anforderung bei der Antragstellung,84 

demzufolge ist festzustellen, dass die Hürden für Betroffene bei der 

Antragstellung begrenzt sind. Der Staat versucht mittels unterschiedlicher 

Zugänge und Hilfeangeboten bei der Antragstellung, keine großen 

Schwierigkeiten entstehen zu lassen. Demnach lässt sich ableiten, dass 

der Staat durch die Einfachheit des Verfahrens vielen Betroffenen die 

Chance einer Rehabilitierung ermöglichen möchte. Die Eingangsfrage, 

nach möglichen Hindernissen bei der Antragstellung, wurde somit 

beantwortet. 

Eine Problematik stellt die praktische Umsetzung des Strafrechtlichen 

Rehabilitierungsgesetzes dar. Das anschließende Kapitel wird sich mit 

dieser Problematik auseinandersetzen. 

 

5.4 Kritik an der praktischen Umsetzung des Gesetzes 

 

Viele Betroffene sehen von der Antragstellung ab, weil die tragischen 

Erfahrungen von damals erneut Traumatisierungen auslösen können, 

obwohl das Erlebte schon Jahrzehnte zurückliegt.85 Abgesehen vom nicht 

zustande kommenden Antrag, ergibt sich eine weitere Problematik aus der 

praktischen Umsetzung des Gesetzes.  
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vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.50 
84

vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015, S.10 
85

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.141 
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Die folgenden Ausführungen, geben einen Überblick über mögliche 

Nachteile für Antragsteller, im Hinblick auf die praktische Umsetzung. 

Nachfolgen wird die Eingangsfrage ausführlich beantwortet. 

Beispielsweise anhand des Freibeweisverfahrens. Es dient der 

Vereinfachung des Beweisverfahrens. Richter und Staatsanwälte können 

die Antragsteller telefonisch kontaktieren, um offener Fragen klären zu 

können.86 Bei dem Freibeweisverfahren muss keine Verhandlung 

einberufen werden.  

Ist dieses Verfahren überhaupt tragbar für Betroffene? Die Bearbeitung 

des Antrages kann durch dieses Verfahren beschleunigt werden. Für die 

Betroffenen entsteht möglicherweise ein Überraschungsmoment. Zweifel 

bestehen darin, ob die Betroffenen so einer Situation überhaupt 

gewachsen sind. Der Anruf kommt für die Antragsteller ohne Vorwarnung. 

Schon der Sachverhalt, dass ein Richter am Telefon ist, könnte die 

angerufene Person verunsichern und überfordern. Die Anrufe erfolgen 

ohne vorrangegangene Absprache mit den Antragstellern. Die Betroffenen 

könnten sich zum Zeitpunkt des Anrufes in einer unpassenden Situation 

befinden.87 Unter Beachtung dieser Aspekte erscheint das 

Freibeweisverfahren verbesserungswürdig zu sein. Eine förmliche 

Befragung wäre für die Betroffenen zielführender. Sie könnten sich 

vorbereiten und auf den Termin emotional einstellen.  

Das Gericht ist verpflichtet, die Ermittlung des Sachverhalts von Amts 

wegen zu prüfen. Die Archivierung der Akten stellt eine zusätzliche 

Problematik dar, viele Akten sind nicht auffindbar oder existieren nicht 

mehr. Eine Glaubhaftmachung durch Benennung von Zeugen ist möglich, 

wird jedoch in der Praxis nahezu nie angewendet.  
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vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.143 
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vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.143-144 
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Da für die Prüfung des Antrages die Unterlagen maßgeblich sind, geht die 

Nichtbeweisbarkeit zu Lasten der Betroffenen.88 Um für jeden 

Antragsteller die gleichen Chancen gewährleisten zu können, hätte die 

Aufarbeitung der Heimunterlagen abgeschlossen sein müssen.  

Die Verfahrensdauer ist ebenfalls problematisch zu betrachten, außer 

Frage steht, dass die Ermittlung des Sachverhaltes sehr zeitintensiv ist. 

Hinzu kommt, dass die Gerichte ebenfalls mit anderen Strafsachen betraut 

sind. Die Gerichte unterliegen einer hohen Arbeitsbelastung. So liegt die 

Vermutung nah, dass die Rehabilitierungsverfahren gegenüber den 

Strafsachen an Wichtigkeit verlieren und nachrangig bearbeitet werden.89 

Daraus resultiert eine Bearbeitungsdauer von ein bis zwei Jahren.90 Die 

langwierigen Verfahren stellen ebenfalls einen Kritikpunkt bei der 

praktischen Umsetzung dar. 

Es ist in Frage zu stellen, inwieweit die beauftragten Justizmitarbeiter und 

Richter über umfassendes Hintergrundwissen verfügen. Die Ermittlungen 

müssen geschichtlich eingeordnet und bewertet werden.91 Ob jedoch 

ausreichend geschultes Personal in den Gerichten beschäftigt wird, ist 

zweifelhaft. Zur Beurteilung und Begründung der Anträge ist historisches 

Spezialwissen unabdingbar. Hierdurch gestaltet sich das Verfahren 

komplizierter. Da dieses Fachwissen nur selten bei dem Justizpersonal 

umfänglich vorhanden ist, resultiert daraus ein Nachteil für Betroffene. Die 

Aktenanalyse wird in diesen Fällen falsch interpretiert oder 

Formulierungen aus den DDR Akten abgeschrieben.92 Wenn die 

Formulierungen aus den alten Unterlagen wortgenau übernommen 

werden, ist das nicht besonders rücksichtsvoll für Betroffene.93  
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vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.144-145 
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vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.148 
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vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.147 
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vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S147-148 
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vgl. May, 2011, S.17 
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vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.150 
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Die Gerichte müssen zukünftig mehr Gutachten anfordern, um einer 

Negativstellung der Betroffenen entgegenzuwirken. Die Arbeit des 

Justizpersonals kann im Hinblick auf den Umgang mit emotional 

aufgeladenen Verfahren, durch Lehrgänge/ Weiterbildungen verbessert 

werden.94 

„Die Spruchpraxis der Gerichte zum StrRehaG ist bundesweit sehr 

unterschiedlich. Selbst innerhalb der Bundesländer gibt es in den 

Instanzen verschiedene Rechtsansichten.“95 Daraus resultiert eine 

uneinheitliche Rechtsprechung, sie ist zurückzuführen auf das 

Nichtexistieren von aktuellen Kommentaren, Aufsätzen oder 

Auseinandersetzungen zum Gesetz.96 Folglich könnte sich die 

unterschiedliche Rechtsauffassung negativ auf die Entscheidung über den 

Rehabilitationsantrag auswirken. Eine Vereinheitlichung der 

Rechtsauffassung würde diesen Kritikpunkt eliminieren. 

Im Hinblick auf die bis hierher genannten Kritikpunkte ist festzustellen, 

dass die praktische Umsetzung des Strafrechtlichen 

Rehabilitierungsgesetzes viele Kritikpunkte enthält. Dies wirkt sich 

mitunter zu Ungunsten der Opfer aus. Im anschließenden Abschnitt 

werden die Erfolgsaussichten eines Antrages ausgewertet. Die Höhe und 

der Umfang der Entschädigungsleistung wird ebenfalls Thema des 

nachfolgenden Abschnittes sein. 
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vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.151 
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Riedel-Krekeler, 2014, S.155 
96
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5.5 Erfolgsaussichten sowie Umfang und Höhe der 

Entschädigungsleistung 

 

Die Erfolgsaussichten eines Antrages auf Strafrechtliche Rehabilitation 

liegen zwischen ein bis zehn Prozent.97 Folglich ist daraus eine geringe 

Chance auf Entschädigungsleistungen abzuleiten, trotz der Erwähnung 

der ehemaligen Heimkinder im §2 StrRehaG. 

Die Gründe hierfür sind nicht eindeutig feststellbar. Die im vorangegangen 

Kapitel angeführte Kritik, könnte einen Anhaltspunkt für die weitere 

Erforschung darstellen. Die ausschlaggebenden Gründe für diese 

negative Quote müssten anhand einer Untersuchung der 

Rechtswissenschaften grundlegend analysiert werden. In der Aufarbeitung 

der Heimerziehung heißt es hierzu: „Der Antrag scheitert jedoch häufig 

bereits an der Tatsache, dass die meisten ehemaligen Heimkinder bis 

heute ihre Einweisungsgründe ins Heim nicht kennen.“98 Die 

entscheidenden Gründe können in meiner Arbeit folglich nicht eindeutig 

erörtert werden. Fest steht, anhand der geringen Anzahl positiv 

beschiedener Anträge, dass die Chance auf eine Rehabilitierung von 

Seiten des Staates als sehr gering erscheint. 

Wurde einer Rehabilitierung durch StrRehaG zugestimmt, haben die 

Rehabilitierten einen Anspruch auf sogenannte „soziale 

Ausgleichsleistungen“, die im §16ff. StrRehaG geregelt sind. Diese 

Ausgleichsleistungen müssen im Anschluss an das 

Rehabilitierungsverfahren separat beantragt werden.99  
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Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ, 2012, S.48 
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vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015, S.18 



Entschädigungsleistungen und „Wiedergutmachung“  
  26 
 

 

Die „sozialen Ausgleichsleistungen“ umfassen folgende Punkte: 

 Die Kapitalentschädigung 

Grundsätzlich hat jeder Rehabilitierte Anspruch auf eine 

Kapitalentschädigung. Die Leistungen zur Entschädigung werden 

nicht als steuerpflichtiges Einkommen berücksichtigt. Bei dem 

Bezug von einkommensabhängigen Sozialleistungen, wird die 

Entschädigung ebenfalls nicht als Einkommen angerechnet. Die 

Höhe beträgt 306,78 Euro für jeden angefangenen Monat einer 

rechtsstaatwidrigen Freiheitsentziehung.100 

 

 Die besonderen Zuwendungen für Haftopfer (Opferpension) 

Auf diese Zuwendungen haben Rehabilitierte Anspruch, wenn sie 

sich mindestens 180 Tage in rechtsstaatwidriger Haft befunden 

haben und sie aktuell in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders 

beeinträchtigt sind. Ob die wirtschaftliche Lage beeinträchtigt ist, 

wird anhand von Freibeträgen bestimmt. Diese betragen für 

Alleinstehende: 1197 Euro und für Verheiratete: 1596 Euro.  

Dieser Freibetrag wird um 399 Euro für jedes Kind erhöht. Wurde 

die wirtschaftliche Lage als besonders beeinträchtigt beurteilt, 

stehen den Antragstellern 300 Euro monatliche Opferpension zu.101 

 

 Die Unterstützungsleistungen 

Eine Unterstützung wird geleistet, wenn durch das StrRehaG 

rehabilitiert wurde, die Mindesthaftzeit für die monatliche 

Zuwendung in Höhe von 180 Tagen nicht erfüllt wurde und der 

Betroffene sich aktuell in einer besonders beeinträchtigten 

wirtschaftlichen Lage befindet. (Kriterien für die Bestimmung der 

wirtschaftlichen Lage sind gleich denen für die besonderen 

Zuwendungen und wurden oben ausführlich erläutert.)102 
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102

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015, S.31 



Entschädigungsleistungen und „Wiedergutmachung“  
  27 
 

 

 Die Versorgungsleistungen für haftbedingte Gesundheitsschäden 

Ansprüche können geltend gemacht werden, wenn durch die 

Freiheitsentziehung gesundheitliche Schäden entstanden sind. 

Diese beinhaltet folgende Leistungen: 

o Heil- und Krankenbehandlungen 

o Rentenleistungen103 und 

o fürsorgerische Leistungen104.105 

Die aufgeführte Erfolgsaussicht liegen unter zehn Prozent, hierdurch wird 

die Eingangsfrage nach den Erfolgschancen beantwortet. Bezugnehmend 

auf die schlechten Chancen, werde ich im nächstfolgenden Kapitel eine 

Möglichkeit der Entschädigung, außerhalb des Strafrechtlichen 

Rehabilitationsgesetzes, betrachten. Das nachfolgende Kapitel dient als 

Antwort auf die eingangs gestellte Frage, nach Möglichkeiten der 

Rehabilitierung. 

 

5.6 Eine weitere Möglichkeit der „Wiedergutmachung“ 

 

Rehabilitierungsanträge, die sich allein auf die menschenunwürdigen 

Unterbringungsbedingungen stützen, sind aussichtslos. Diese sind im 

Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz nicht maßgebend, hierbei sind die 

Einweisungsgründe entscheidend.  

Offen bleibt die Frage, warum der Gesetzgeber die Lebensumstände in 

den Jugendwerkhöfen nicht bei der Rehabilitierung berücksichtigt. Die 

Betroffenen sind folglich auf Leistungen aus dem Fond „Heimerziehung in 

der DDR in den Jahren 1949 bis 1990“ angewiesen.106  

 
                                                             
103

In Form einer Grund oder Ausgleichsrente, wobei die Grundrente eine besondere 
Bedeutung hat. Sie wird gewährt, wenn die Schädigungsfolgen zur Verminderung der 

Erwerbsfähigkeit um mindestens 25 Prozent geführt haben. 
104

Das sind individuelle Ergänzungen in Form von: Hilfe zur beruflichen Rehabilitation 
oder ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt. 
105 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015, S.31-32 
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Man kann davon ausgehen, dass der Fond als eine Art Kompromiss zu 

bewerten ist. Wobei die Bedeutung zwischen einer Rehabilitierung durch 

den Gesetzgeber und der Entschädigung durch den Fond für Betroffene 

groß ist. 

Für Betroffene, die nicht rehabilitiert wurden, eröffnet sich durch die 

Einrichtung eines Hilfefonds eine neue Möglichkeit der Entschädigung. 

Der Fond umfasst eine Höhe von 120 Millionen Euro. Er wird vom Bund, 

den Ländern sowie den Kirchen und Wohlfahrtsverbänden zu je einem 

Drittel finanziert. Zum einen stehen 20 Millionen Euro für den Ausgleich 

der Rentenanwartschaften bereit. Zum anderen stehen 100 Millionen Euro 

für Folgeschäden der Heimerziehung zur Verfügung.107 

„Direkte finanzielle Hilfen, wie monatliche Geldleistungen, sind nicht 

vorgesehen, ...“108 Das Zitat verdeutlicht den Sinn des Hilfefonds. Folgen 

sollen mit Hilfe von Unterstützung ausgeglichen werden und nicht durch 

die Zahlung von monatlichen Geldleistungen. 

Der Rentenersatz ist aus dem Fond in folgender Hinsicht abgedeckt. Für 

alle Arbeiten, die ab dem 14. Lebensjahr in einem Jugendwerkhof oder 

Heim geleistet wurden, können Sozialversicherungsbeiträge zur 

Rentenversicherung nachgezahlt werden. Die materiellen Leistungen 

umfassen hauptsächlich die Abdeckung der Folgeschäden. Zum Beispiel 

kann die Bezahlung eines E-Bikes, zur Erleichterung der Mobilität, 

übernommen werden. Auch die Zahlung von therapeutischen Maßnahmen 

ist möglich. Pro Person ist die Gesamthöhe auf 10.000 Euro begrenzt.109 
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Die Anlauf- und Beratungsstellen sind zuständig für die Antragstellung. 

Nachdem der Antrag von dem Betroffenen gestellt wurde, findet ein 

persönliches Gespräch mit den Mitarbeitern der Beratungsstelle statt. In 

diesem soll der persönliche Hilfebedarf ermittelt werden. Das Gespräch 

soll bei der Erforschung individueller Heimerfahrungen und den daraus 

resultierenden Folgen behilflich sein. Nachdem der Hilfebedarf ermittelt 

wurde, wird eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen dem 

Antragsteller und dem Mitarbeiter der Beratungsstelle geschlossen. Darin 

werden alle benötigten Leistungen beschrieben und benannt. Die 

unterschriebene Vereinbarung wird anschließend an die 

Hauptgeschäftsstelle des Fonds weitergeleitet, wo sie auf ihre 

Schlüssigkeit geprüft wird. Der Abschluss des Verfahrens ist 

gekennzeichnet durch die Unterschrift der Geschäftsstelle und die 

Bereitstellung der benötigten Mittel.110 

Er schließt die Lücke bei entstanden Gesundheitsschäden. Diese könnten 

zwar grundsätzlich durch das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz 

entschädigt werden, jedoch passiert dies in der Praxis selten. Die 

Betroffenen müssen einen Kausalitätsbeweis111 erbringen. Der Beweis 

steht den meisten Antragstellern jedoch nicht zur Verfügung. Dieser 

Nachteil des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes kann durch den 

Fond ausgeglichen werden.112 

Die Anlauf- und Beratungsstellen sind personell sehr dünn besetzt. 

Daraus resultieren lange Wartezeiten auf einen Termin und die 

Bearbeitungsdauer eines Antrages wird dadurch erhöht.113 
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Das bedeutet, es muss ein Beweis erbracht werden der den Zusammenhang zwischen 

den Lebensbedingungen und den daraus entstanden gesundheitlichen Folgen darstellt. 
112

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S.172-173 
113

vgl. Riedel-Krekeler, 2014, S. 173-175 



Entschädigungsleistungen und „Wiedergutmachung“  
  30 
 

 

Der Fond stellt somit eine alternative Entschädigungsform für die Opfer 

dar. „Keinesfalls kann er aber die Rehabilitierung selbst- also die 

Aufhebung des Unrechtsaktes- ersetzen, der sowohl rechtspolitisch als 

auch aus Sicht der Opfer die größere Bedeutung zukommt.“114 

Der grundlegende Sachverhalt über das Strafrechtliche 

Rehabilitierungsgesetz wurde im oberen Kapitel ausführlich dargelegt. Die 

Hürden für Antragsteller wurden betrachtet sowie verschiedene 

Kritikpunkte an der praktischen Umsetzung beleuchtet.  

Bezugnehmend auf die im vierten Kapitel gestellten Fragen, ist 

festzustellen, dass die entstanden Folgen durch den Aufenthalt in einem 

Jugendwerkhof als Schaden anerkannt werden. Sie aber bei der Prüfung 

des Antrags auf strafrechtliche Rehabilitation nicht entscheidend sind. Im 

Gegensatz sind die individuellen Folgen der Betroffenen ausschlaggebend 

bei der Antragsprüfung auf Leistungen aus dem eingerichteten Fond. Der 

entstandene „Schaden“ ist nur dann nach StrRehaG 

rehabilitierungswürdig, wenn die Voraussetzungen des §1StrRehaG erfüllt 

sind und der Antrag positiv beschieden wurde. Erst dann kann der 

Antragsteller die „sozialen Ausgleichsleistungen“ beantragen und somit 

seinen entstanden „Schaden“ regulieren lassen. Die BRD muss demnach 

nicht in jedem Fall für den entstanden „Schaden“ aufkommen. 

Die gestellte Frage zum Beginn meiner Arbeit, ob der Staat gewillt ist das 

Unrecht in der Gegenwart auszugleichen, wird im folgenden Kapitel 

beantwortet. Außerdem wird dieses Kapitel eine Schlussfolgerung auf die 

Hauptthese beinhalten. 
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6 Thesenschlussfolgerung 

 

Der Staat gesteht sich nicht in vollem Umfang die Schuld an den 

Folgen der Erziehungsmethoden ein! 

Dem Grunde nach strebt der Staat beziehungsweise der Gesetzgeber 

eine Wiedergutmachung für Betroffene an. Festzustellen ist dies durch 

eine explizite Erwähnung der ehemaligen Heimkinder im §2 StrRehaG. 

Der Staat strebt ein einfaches Verfahren an, welches beispielsweise an 

der Nutzung des Freibeweisverfahrens ersichtlich ist.115 Demzufolge sollte 

sich ein einfaches Verfahren positiv auf die Antragsteller auswirken. Es 

wirkt sich jedoch in vielen Punkten negativ auf die Entscheidung des 

Gesetzgebers aus. Ausführungen hierzu sind im Kapitel „5.4 Kritik an der 

praktischen Umsetzung des Gesetzes“ erläutert wurden. 

Das die damaligen Lebensbedingungen in den Heimen/ Jugendwerkhöfen 

nicht bewertet werden, stellt ein großes Problem für die Opfergruppe dar. 

Bei der Entscheidung, ob rehabilitiert wird, sind die Einweisungsgründe 

entscheidend.116 Irrelevant sind dabei die Erziehungsmethoden und 

Strafen an den Insassen der Jugendwerkhöfe. Diese Erziehungsmethoden 

und Strafen haben bei den Betroffenen zu schwerwiegenden Folgen 

geführt, die ein Leben lang wirken.117  

Der Staat versucht zwar das Unrecht von damals auszugleichen, jedoch 

passiert dies nur in einem geringen Umfang. Festzustellen an der 

geringen Erfolgsaussicht eines Antrags auf strafrechtliche Rehabilitierung. 

Diese liegt bei fünf bis zehn Prozent.118 In den Fällen einer positiven 

Entscheidung von Seiten des Gesetzgebers sind die Möglichkeiten der 

Entschädigungsleistungen von Umfang und Höhe gut.  
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Jedoch kommen nur wenige der Opfer in den Genuss, die „sozialen 

Ausgleichsleistungen“ überhaupt zu beantragen. Um sie geltend machen 

zu können, muss die Entscheidung nach StrRehaG positiv sein. An dieser 

Stelle lassen die Ausführungen folgenden Rückschluss zu, der Staat 

gesteht sich nicht in vollem Umfang die Schuld an den 

Erziehungsmethoden ein. Die Erziehungsmethoden und 

Lebensbedingungen werden bei der Bewertung eines Antrags nicht 

berücksichtigt.  

Der Staat befindet sich in einer Phase der Aufarbeitung einer Diktatur. 

Diese ist momentan noch nicht abgeschlossen. Um bessere 

Erfolgsaussichten zu schaffen, „…muss die Rechtsprechung die 

gesetzlichen Möglichkeiten im Sinne des Gesetzgebers besser 

ausschöpfen…“119 Die damit einhergehende Kritik an der praktischen 

Umsetzung des Gesetzes wurde im Kapitel 5.4 erläutert. Das Ziel des 

Staates ist es zugefügtes Unrecht auszugleichen, dass wird durch die 

Einführung des StrRehaG deutlich. Demnach sollen ehemaligen Insassen 

der Jugendwerkhöfe durch das StrRehaG entschädigt werden. Um dieses 

Ziel vollkommen erreichen zu können, muss an der praktischen 

Umsetzung des Gesetzes gearbeitet werden. 

Positiv ist anzumerken, dass der Fond als zusätzliche Möglichkeit einer 

„Wiedergutmachung“ eingerichtet wurde und zum Teil vom Staat finanziert 

wird. Der Fond kann jedoch die Rehabilitierung nicht ersetzen und er sieht 

auch keine weitreichenden Folgeansprüche wie das StrRehaG vor. Die 

aufgestellte These konnte im Verlauf meiner Arbeit sowie im Kapitel 

„Thesenschlussfolgerung“ bestätigt werden. 

Den Abschluss meiner Arbeit stellt eine Zusammenfassung dar. In dieser 

werde ich mögliche Verbesserungsvorschläge benennen und somit Bezug 

auf die eingangs gestellte Frage nehmen.  
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7 Zusammenfassung 

 

In den Jugendwerkhöfen sollten die Kinder und Jugendlichen zu einer 

„sozialistischen Persönlichkeit“ umerzogen werden.120 Dies war das 

Hauptziel der Jugendwerkhöfe. Die Umerziehung geschah mit Hilfe der 

Kollektiverziehung, der Arbeitserziehung, der Erziehung zur bewussten 

Disziplin und durch Strafen bei Fehlverhalten. Die Folgen der 

Kollektiverziehung waren mit unter die Selbstjustiz der Insassen und das 

damit einhergehende „Faustrecht“.121 Dieses Faustrecht beinhaltete 

Misshandlungen, Peinigungen und Gewalt unter den Kinder und 

Jugendlichen. Das Ziel der Umerziehung wurde ebenfalls mit der 

Arbeitserziehung umgesetzt. Mittels körperlich schwerer Arbeit sollten die 

Insassen zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ umerzogen werden. Die 

Erziehung zur bewussten Disziplin geschah durch verschiedene 

Bestrafungen. Zu den Strafen zählen zum Beispiel Strafduschen mit 

eiskaltem Wasser, Gewaltmärsche über 45 km und der Arrest.122 Die 

menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen 

in den Jugendwerkhöfen haben gravierende Folgen hinterlassen. Diese 

umfassen gesundheitliche und soziale Folgen, sie wirken bis heute.123 

Typische Störungen sind Ängste/Phobien, Depressionen, Zwänge, 

Entwicklungsstörungen des Selbstbildes und des Selbstbewusstseins, 

schlechtere berufliche Chancen, geringere materielle Mittel und auch 

körperliche Folgeschäden, welche durch die schwere körperliche Arbeit im 

Kindes und Jugendalter hervorgerufen wurden. Daraus ist abzuleiten, 

dass diese massiven Beeinträchtigungen einer Rehabilitierung bedürfen. 
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Betroffene können einen Antrag auf strafrechtliche Rehabilitation stellen. 

Hier ist das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz maßgebend. Im §2 

StrRehaG wurden die ehemaligen Heimkinder explizit erwähnt, jedoch 

liegen die Erfolgsaussichten eines Antrags unter zehn Prozent. Diese 

geringe Quote verdeutlicht, dass es viele Kritikpunkte bei der praktischen 

Umsetzung des Gesetzes gibt. Folgende Verbesserungsvorschläge 

möchte ich erwähnen: 

 Die Verfahrensweise beim Freibeweisverfahren sollte überarbeitet 

werden. Hier wäre es für Betroffene zielführender, eine förmliche 

Befragung durchzuführen. 

 Die Glaubhaftmachung durch die Benennung von Zeugen sollte 

eine größere Bedeutung bekommen. Da viele Akten nicht mehr 

auffindbar oder existent sind, geht die Nichtbeweisbarkeit zu Lasten 

der Antragsteller. 

 Die Bearbeitungsdauer von ein bis zwei Jahren sollte verkürzt 

werden. Dieses lange Verfahren stellt eine große Belastung für die 

Antragsteller dar. Eine Möglichkeit wäre zusätzliches Personal 

einzustellen. 

 In den Fällen der Aktenanalyse historischer Sachverhalte sollten 

die Justizmitarbeiter entweder besser geschult werden oder die 

Gerichte zukünftig mehr Gutachten anfordern, um einer 

Negativstellung der Betroffenen durch unzureichendes Fachwissen 

entgegenzuwirken.  

 Um die uneinheitliche Rechtsprechung im Bereich des StrRehaG 

zu vereinheitlichen, müsste eine allgemeingültige Rechtauffassung 

erarbeitet werden, an der sich die Gerichte orientieren. 
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Zukünftig wäre wissenswert zu untersuchen, ob sich die Kritik an der 

praktische Umsetzung des Gesetzes positiv auf die Betroffenen 

ausgewirkt hat. Wurde das StrRehaG verändert? Wie gestalten sich in 

Zukunft die Erfolgsaussichten eines Antrags? Diese Fragen könnten in 

einer weiterführenden Arbeit zum Thema „Entschädigungsleistungen am 

Beispiel der Jugendwerkhöfe“ neu betrachtet werden. 

Die herausgearbeiteten Folgen der Betroffenen verdeutlichen, dass den 

ehemaligen Insassen der Jugendwerkhöfe eine Rehabilitierung zusteht. 

Für die Zukunft wäre wünschenswert, dass der Staat die Kritikpunkte an 

der praktischen Umsetzung des Gesetzes korrigiert und dadurch mehr 

Betroffene rehabilitiert werden. Außer Frage steht, dass die moralische 

„Wiedergutmachung“ durch Geld nicht erreicht werden kann. Die 

Leistungen aus dem StrRehaG dienen dazu, die aus den Folgen 

resultierenden materiellen Nachteile auszugleichen. 
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